


Aktuelle Darstellung zur Schul- und 
Jugendsozialarbeit in der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg



Übersicht - SSA

Schulsozialarbeit

Schule Träger Stundenanteil

Grundschule Nord AWO Vielfalt MSE gGmbH 32h / Woche

Grundschule Süd AWO Vielfalt MSE gGmbH 35h / Woche

Grundschule Ost AWO Kinder- und Jugenddienst gGmbH 35h / Woche

Grundschule Ost (Zusatzstelle) AWO Kinder- und Jugenddienst gGmbH 35h / Woche

Grundschule Mitte AWO Kinder- und Jugenddienst gGmbH 35h / Woche

Grundschule West AWO Kinder- und Jugenddienst gGmbH 35h / Woche

Grundschule Datzeberg AWO Vielfalt MSE gGmbH 35h / Woche

Grundschulen Nord + Datzeberg AWO Vielfalt MSE gGmbH ?

Regionale Schule Nord Sozial-Diakonische Arbeit Evangelische Jugend 30h / Woche

Regionale Schule Ost AWO Kinder- und Jugenddienst gGmbH 35h / Woche

Regionale Schule Ost (Zusatzstelle) AWO Kinder- und Jugenddienst gGmbH 35h / Woche

Regionale Schule Mitte Sozial-Diakonische Arbeit Evangelische Jugend 35h / Woche



Aktuelles Finanzierungsmodell - SSA

• 40% der förderfähig anerkannten Personalkosten 

(Restfinanzierung durch den LK MSE)

• 5% der von uns geförderten Personalkosten als Sachkostenpauschale

(400€ Pauschale vom LK MSE)



Besonderheiten

• 2 Zusatzstellen die zu 100% von der VTS finanziert werden inkl. Sachkosten

• Eine zusätzliche geteilte Stelle (GS Nord und Datzeberg)

 d. h. an den beiden Schulen jeweilis 1,5 Stellen



Befristung der 
Arbeitsverhältnisse - SSA

SSA - Arbeitsverträge

Schule befristet unbefristet

Grundschule Nord X

Grundschule Süd X

Grundschule Mitte X

Grundschule Ost X

Grundschule Ost - Zusatzstelle X

Grundschule West X

Grundschule Datzeberg X 

Grundschule Datzeberg und Nord X

Regionale Schule Nord X

Regionale Schule Ost X

Regionale Schule Ost - Zusatzstelle X

Regionale Schule Mitte X

Anteil in % (SSA) 25 % 75 %



Übersicht – Projekte der JSA

Jugendsozialarbeit

Projekte Träger

Berufefinder ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg e.V.

Meilensteine ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg e.V.

Schule, ich komme ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg e.V.

Jugendsozialarbeit Behindertenverband Neubrandenburg e.V.

Jugendsozialarbeit Ⅱ Behindertenverband Neubrandenburg e.V.

Jugendsozialarbeit im Jugendclub Mosaik ASB Regionalverband NB Meck.-Strelitz e.V.

Mobile Jugendsozialarbeit Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V.

Mobile Jugendarbeit Sozial-Diakonische Arbeit Evangelische Jugend

Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe Kolping Initiative M-V gGmbH

Jugendsozialarbeit Sozial-Diakonische Arbeit Evangelische Jugend

School Factory ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg e.V.



Aktuelles Finanzierungsmodell - JSA

• 25% der förderfähig anerkannten Personalkosten (durch den LK MSE)

• 8% der von uns geförderten Personalkosten als Pauschale



Befristung der 
Arbeitsverhältnisse - JSA

JSA - Arbeitsverträge

Projekt Träger befristet unbefristet

Berufefinder
ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg 
e.V. X 

Meilensteine
ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg 
e.V. X 

Schule, ich komme
ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg 
e.V. X

Jugendsozialarbeit im Jugendclub Mosaik ASB Regionalverband NB Meck.-Strelitz e.V. X

TONI Jugendclub AWO Kinder- und Jugenddienste gGmbH X

Jugendsozialarbeit Behindertenverband Neubrandenburg e.V. X

Jugendsozialarbeit Ⅱ Behindertenverband Neubrandenburg e.V. X X 

Mobile Jugendsozialarbeit Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. X X

Mobile Jugendarbeit Sozial-Diakonische Arbeit Evangelische Jugend X X

Jugendsozialarbeit / Jugendberufshilfe Kolping Initiative M-V gGmbH X X X

Jugendsozialarbeit Sozial-Diakonische Arbeit Evangelische Jugend X



Befristung der 
Arbeitsverhältnisse - JSA / School Factory

JSA - Arbeitsverträge

Projekt Träger befristet unbefristet

School Factory
ABG Industrie, Handel und Handwerk Neubrandenburg 
e.V. X 

Anteil in % (JSA)
befristet unbefristet

47,10% 52,90%



Problemlage

• Finanzierung aktuell über ESF Mittel

• Förderung läuft 2027 aus  wie geht es danach weiter?

• Finanzierungslücke bei Trägern, die vom Besserstellungsgebot betroffen sind

• Anwendung des S-Tarifes?



Ausblick/ Handlungsempfehlungen/ Ideen

 frühzeitig Perspektiven für eine Anschlussfinanzierung entwickeln 

Mögliche Optionen:

• Prüfung der Anschlussfähigkeit des Projekts an neue EU-Förderprogramme ab 2028 (z. B. ESF+, EFRE 

o. Horizon Europe)

• Frühzeitige Antragstellung im Rahmen nationaler o. landesweiter Förderprogramme

• Kooperationen aufbauen (mit Stiftungen, privaten Geldgebern oder öffentlichen Partnern)

• Integration einzelner Projektbausteine in bestehende Strukturen, um deren Fortbestand unabhängig

v. Drittmitteln zu ermöglichen (wenn Teile des Projekts gut funktionieren, könnten sie dauerhaft in bestehende

Angebote aufgenommen werden)

• Evaluation der Projektergebnisse, um die Wirkung nachzuweisen u. damit die Chancen auf

Anschlussförderung zu erhöhen



Anwendung des S-Tarifes:

Der S-Tarif ist eine spezielle Tarifregelung, die dazu dient, die Vergütung für bestimmte Leistungen transparent u. kalkulierbar zu machen. 

Wenn dieser Tarif richtig angewendet wird, hilft er, die Kosten zu decken u. die Finanzierungslücke zu schließen.

• Gespräche mit Fördermittelgebern suchen

Ziel: Fördersätze an realistische Personalkosten (nach S-Tarif) anpassen lassen

• Tarifanwendung genau prüfen:

wenn möglich, prüfen, ob bestimmte Stellen nicht dem S-Tarif unterliegen müssen o. ob Mischfinanzierungen zulässig sind

Alternativen prüfen: andere Förderprogramme suchen, die flexiblere Regelungen haben o. höhere Personalkostenzuschüsse erlauben

•Zusätzliche Fördermittel, Zuschüsse o. Spenden suchen

•Kooperationen mit anderen Trägern o. Organisationen eingehen, um Kosten zu senken


